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Landkreis Harburg - Postfach 14 40 - 21414 Winsen (Luhe ) 

Bekanntmachung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

LANDKREIS 
HARBURG 
DER LANDRAT 

Al/gemeiner Service und 

Kommunalaufsicht 
Auskunft erteilt: lna Persiel 

Gebäude/ Zimmer: B-125 
Tel.- Durchwahl: 04171 693-113 

Telefax: 04171 687-113 
E-Mail : i. persiel@lkharburg.de 

sitzungsdienst@lkharburg.de 
Mein Zeichen: 10.1 - Per 

(Bei Antwort bitte angeben) 

Ihr Schreiben vom: 
Ihr Zeichen: 

D~um: 12. Januar2021 

die nachstehende Sitzung gebe ich hiermit bekannt: 

Sitzung: 16. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Controlling. 
(XVII. Wahlperiode) 

Tag , Datum: Donnerstag, 21.01 .2021 

Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr 

Sitzungsort: 21423 Winsen (Luhe), Schloßplatz 6, Kreisverwaltung, Gebäude B, 
Raum B-013 (Sitzungssaal), Tel. (04171) 693-239 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung 

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

3 Feststellung der Tagesordnung, Beschluss über die Aufnahme 
von Dringlichkeitsanträgen 

4 Bericht des Ausschussvorsitzenden 

5 Bericht des Landrates 

Landkreis Harburg 
Schloßplatz 6 
21423 Winsen (Luhe) 
Tel. 04171 693-0 

Parkplätze 
Schloßring 12 
Eppens Allee 

Elektronische Kommunikation 
www.la ndkreis-harburg.de 

Es gelten die Richtlinien auf 

Sparkasse Harburg-Buxtehude / 
IBAN DE56 2075 0000 0007 0289 62 

Termine nach Vereinbarung 

unseren Internetseiten. 
https: / /www.landkreis-harburg .de/ dig italeKommun ikation 
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- 2 -

6 Einvitohner/innenfragestunde 

7 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.09.2020 - öffentlicher Teil 

8 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

9 · Digitalisierung im Landkreis Harburg/in der Kreisverwaltung 

1 0 Beschluss über Jahresabschluss und Ergebnisverwendung 2019 der Arthur Vick-
Rheuma-Stiftung und die Entlastung des Landrats 

11 Haushalt 2020 und 2021 - Beteiligungsbericht 2019 

12 Zentraler Steuerungsbericht zum 30.09.2020 

13 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 

14 Anre9ungen und Beschwerden 

15 Anfragen 

16 Einwohner/innenfragestunde 

Freundliche Grüße 

1. A. 

begl. lna Persiel 

Hinweise zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
Haushalt und Controlling am 21.01.2021 

Die Besucherzahl zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Controlling 
am 21.01 .2021 ist aufgrund der Pandemie auf 10 Personen begrenzt. 

Die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Controlling am 21 .01.2021 
wird in Form einer Videokonferenz unter Nutzung der Anwendung „Webex" durchgeführt. 
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l7. Änderungssatzung_ 

Zur ·,,Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen und 
die Erhebung von Benutzungsgebühren in der Samtgemeinde Hollelistedt in dtr 

· Neufassung vom 25.03.2002" 
(Grun~stücksabwassei:anlagen- µQd -gebührensa(zung) . 

Aufgrund der§§ 10, 13, 58 und 98 des Niedersächsischen Konimuna1verfassungsgesetzes 
(NKomVG), §§ 148 und 149 des Niedersächsischen ·wassergesetzes (NWG)und d.es § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetze.s (NKAG), jeweils in den zurzpit g'i,iltigen 
Fassungen, hat der Rat der Samtgemeinde l:follenstedt.rnit Besc.hluss vom 31.12.2020 
fqlgende Satzung beschlossen: 

Artikel l (Änderung) 

§ 11 (Benutzungsgebühr) erhält folgende Fassung: 

1. Die Öebühr für die Regelentleerung beträgt für l cbm eritnornmettcn Abwassers 
= € 51,84 

2. D·ie Gebühr für die Bedarfsentleerung beträgt für 1 cbrn entnommenen Abwassers 
= € 51,84 · 

3. Di.e Gebühr für die Entleerµng vön. abflusslosen Sammelgruben . beträgt für ·1 cbm 
entnommenen-Abwassers = € 47,85 · 

4 . . -Wochenendzuschlag = -€ 178;50 

5. -Schhmchüberlängen je angefangene 50 m 
= .€ 23,~0 

6. - unvetände11-

Artikel ,2 (Jn„Kraft-Treten) 

Die Satzung tritt zum O L0J.2021 in Kraft. 

Hollenstedt, den Ö\, JAN. 2021 
Samtgemeinde Holle stedt 

(Alberf./4. _ 
Samtgeme1ndeburgerme1ster 
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1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Otter für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde 
Otter in der Sitzung am 14. Dezember 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 

§ 1 

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 

-Euro-

1 2 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 1.675.100 

ordentliche Aufwendungen 1.673.400 

außerordentliche Erträge 3.500 

außerordentliche Aufwendungen 0 

Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus laufender 
1.551 .200 

Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus laufender 

1.519.300 
Verwaltungstätigkeit 
Einzahlungen für 

0 
Investitionstätigkeit 
Auszahlungen für 

130.000 
1 nvestitionstätigkeit 
Einzahlungen für 

0 Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen für 

0 
Finanzierungstätigkeit 

Nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
1.551 .200 

des Finanzhaushalts 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 

1.649.300 
des Finanzhaushalts 

erhöht Vermindert und damit der 
um um Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 
einschließlich. 
der Nachträge 
festgesetzt auf 

-Euro- -Euro- -Euro-

3 4 5 

30.300 104.700 1.600.700 

116.200 64.900 1.724.700 

0 3.500 0 

0 0 0 

30.300 108.200 1.473.300 

292.100 64.900 1.746.500 

24.700 0 24.700 

321 .500 0 451.500 

0 0 0 

0 0 0 

55.000 108.200 1.498.000 

613.600 64.900 2.198.000 



21

§2 

Kredite für Investitionen und lnvestitionsförderungsmamßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§4 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht 

verändert. 

§5 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

Der Inhalt des§ 6 wird nicht geändert. 

Otter, den 14. Dezember 2020 
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Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
2020 der Gemeinde Otter 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Harburg am 
12.01.2021 unter dem Aktenzeichen 10.04.01.03.01-027 (1. Nachtrag 2020) erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 

vom 15. Januar 2021 bis 25. Januar 2021 

zur Einsichtnahme bei der Samtgemeinde Tostedt, Schützenstraße 24, 21255 Tostedt, 

im Rathaus - Fachbereich Finanzen 

montags 

dienstags 

mittwochs 
donnerstags 

freitags 

07:30 Uhr - 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
07:30 Uhr - 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
07:30 Uhr - 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr - 18:00 Uhr 
07:30 Uhr - 12:30 Uhr 

und nach vorheriger Terminvereinbarung mit der Bürgermeisterin bei der Gemeinde Otter, 

Todtshorner Weg 9, 21259 Otter, 

öffentlich aus. 

Otter, den 12. Januar 2021 

Die Bürgermeisterin 
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GEtv!EINDC ROSENGARTEN 
Der l3ilrgcrmeistcr 

Bremer Strnßc 42, 21224 Ro. engarten-Nc11ndorf 

Rosengarten-Nenndorf, 07.01 .2fL 1 

Sprechiciten: Mo. Di. 11 . Fr: 8- 12 lJhr-Do. 8- 12 Uhr 14 - IS:15 Uhr 

Be k a n n t m a c h u n .g Nr.: 3/2021 

Die Gru'ndsteuern A und B sowie.·die Hundesteuer werden in der Gemeinde 
Rose:11ga.rten für das J.ähr 2,021 in Hphe cier Vorjahresbefräge festgesetzt. 

Nach § 27 Abs. 3 des„qrundsteuergesetz~~-(0rSt9) vorn 07.08 .. 1973 (BGBl. \ S. 965) züle.~! g_~~ncter(_durch 
Gesetz vom 3Q. i 1.2019 (BGBI. Nr. 44 v, 05. 1:2 .. 2.019, $. 187~) kann für solche Steuerschuldner, die fur das 
Kalenderjahr die gt_eiche .:Grlindsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, die· Grun~steue_r durch öffentliche 
Bekann,tmachung ·. ~stgesetzt werden. Nach § 14 Nds. Kommunalabgabengesetz in qer fa~sung vom 
20.04.2017 (Nds.'GVBI. Nr, 7/2017: S. 121) Qesteht'l~ihe gleiGhartige Regelung für alle kommuqaleh Abgaben 
und somit auch. für die Hqndesteuer . . . 
Für das Jahr -2021 werden für' die•GrUndsteuer die gleict1e,n Hebesätze und für die. Hunde?teu.er die gleichen 
Tarife wie im Jahr 202'0 festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a. für die Betr;iebe d~r land- und FQrstwirt'.schaft (Grundsteuer A) 370 V: H. 

390 V. H. b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

2. Hundesteüer 
a. für den ersten Hurid 
b, für den zweiten Hühd. 
c. für jeden weiteren Hurid 

2·1.;00 Ei.rro; 
62,00 Euro'; 

1 o.3•.öo Euro. 

, Werden die Hebesätze der Grundsteüer_ oder die Tarife der Hundesteuer geändert oder ähdern sich die 
Berechnungsgrun'dlagen, so werden And.e~lingsqescheide erstellt Mit dem Tag,E_:! . der .öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung :treten für die Steuerschuldner dle gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie beiQi Zugang· eines schriftlichen Steuerbescheides. · 
Die Zahlung der Gn.in.dsteuer A, der Grundsteper B und .de_r Hund.esteuer 2021 wird mit den in den zuletzt 
erteilten Abgabenbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträger1 jeweils am 15. Februar, 15. Mai. ,15. Aügust
und 15. November fällig. Für .Steuerpf.lichtige, die von 'der Möglichkeit der Zahlung der Steuer als Jahressteuer 
Gebrauch machen, sowie die S_teu.erpf!ithtigen, die nur Hundsteuer zahlen , werden sowohl 'Grunqsteuern .als. 
auch Ht.Jndeste'uer zum 1. Juli 2021 iri einem Betrag fällig (gern. § 28 Abs , 3 GrStG bzw. gern .§ .7 .Abs . 3 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Rosengarten). 
Auch bei Klag<:; ooer Eig,spru_ci1 ~.ind .di~:geforderten Beträge fristgerecht zu z.ahlen. ,Bei versp~tet_er Zahlung, 
wird nach den gesetzlichen Vorschriften ein Säumniszuschlag erhoben. . 
Einsprüche. die sich gegen den Steuermessbetrag ·riQhten, sind direkt beim Finanzamt Buchholz, Bgm.-Adolf-
Meyer-Str. 5, 21244 s;uchholz. einzulegen. · · · 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesem Besthefd können Sie innerha.lb eines Monats ' nach 8ekanntgabe Klc,1ge bei dem 
Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lür}~burg , schr1ftlich oderzur N!edersc!Jrjftdes: 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erheb'en. Die Klage kann ~uch du_rch übertr~gung eines .~lektronischen 
Dokuments an die elektronische Postste·lle des Gerichts erhoben werden. Oas elektronische DpkurnenLmuss' 
für die Bearbeitung d.ureh ·cta,s Gericht geefgnet sein. Es rnuss mit einer gualifizierten elektr_qnis~hen ~igr1atur 
·der verantwortenden P.er.son verseMn _seih' 0äer voh der v~rantWQ!t~nden Per~on signiert ~.111d .a.uf einem 
sicheren Übermittlungsweg ge·m'äß .'§ 55 .a Ab's'i:lfz 4 VwGO ei_ngereicht werden. Die f(:wdie j)p.erm'ittllJQ9 uno 
Bec:jrbeitung geeigneten technisdien Rahmenbedingungen bestirnmen sich n_a~h näper~r Maßg{ipe cter 
Verordnung Ciber di~ ·, tectmlscheh R-ahmenbediiigungeri• ·des elel<troriischen Rechtsverkehrs, t,ind ~bJ~r ,das 
b ondere elek,tronisc.he Behördenpostfach JElektrOnischer-Recntsverkehr-Verordnuhg - ERVV) vorn 

11 .20.17 (BGBL 1 .S .. ;3$03),_ VVe(t-.ere lnform~tionerf'e rhalten Sle' auf'der Seite www.justiz;de . 

Aus'han~ vörii 15.01-.2021- bis 12.02.:202.1 




